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Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. I S. 2414) zuletzt geändert 
durch Gesetz zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fortentwicklung des 
Städtebaurechts vom 11.06.2013, BGBl. I S. 1548.  
 
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23.01.1990 (BGBl. I S. 132) zuletzt 
geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 22.04.1993 (BGBl. I S. 446) 
 
Hessische Bauordnung (HBO) in der Fassung vom 15.01.2011 geändert durch Gesetz vom 21.11.2012 

 

A. Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 BauGB und BauNVO) 
 
1. Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 

Landschaft (§ 9 (1) Nr. 20 BauGB) 

• Befestigung von Flächen 
Pkw-Stellplätze, Zufahrten und Wege sind in wasserdurchlässiger Bauweise 
herzustellen, z.B. Kies, Schotter, Öko-Pflaster, fugenreiches Pflaster oder 
Natursteinpflaster.  
 

• Gehölzanpflanzung 
Verwendung von heimischen und standortgerechten Laubgehölzen.  
Gehölzliste: 
Laubbäume   Sträucher 
Hainbuche   Schlehe 
Rotdorn   Weißdorn 
Obsthochstämme  Liguster 
    Haselnuss 
    Hundsrose 
    Brombeere 

• Grundstückseinfriedungen 
Zaunanlagen sind mit heimischen Rankern oder Kletterpflanzen zu begrünen oder 
als Laubhecke auszubilden.  

 
2. Wasserwirtschaftliche Hinweise 
 Zur Entlastung der Abwasseranlagen und zur Schonung der Trinkwasserressourcen ist 

§ 37  HWG zu beachten. 
 
3. Sicherung von Bodendenkmälern gem. § 20 HDSchG 

Wenn bei Erdarbeiten Bodendenkmäler bekannt werden, so ist dies dem Landesamt für 
Denkmalpflege, Archäologische Denkmalpflege, oder der Unteren Denkmalschutzbehörde 
unverzüglich anzuzeigen. 
 

4. Bundesbodenschutzgesetz 
Werden im Rahmen von Baumaßnahmen Bodenkontaminationen oder sonstige 
Beeinträchtigungen festgestellt, von denen eine Gefährdung für Mensch und Umwelt 
ausgehen kann, so ist umgehend das Regierungspräsidium Gießen,
-Abt. Staatl. Umweltamt - zu benachrichtigen, um die weitere Vorgehensweise 
abzustimmen. 
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5. B. Kennzeichnungen und Hinweise 
 
1. Ver- und Entsorgungsleitungen 

Bei der Trassenplanung für Ver- und Entsorgungsleitungen nach DIN 1998 sowie 
hinsichtlich der Baumpflanzungen ist nach dem Merkblatt über Baumstandorte und 
unterirdische Ver- und Entsorgungsleitungen zu verfahren. Im Einzelfall ist Rücksprache 
mit dem zuständigen Netzbetreiber zu halten. 

• Ausgleichsflächen / Ausgleichsmaßnahmen 
Auf den Ausgleichsflächen A1  und A2 ist die Pflanzung von standortgerechten 
Gehölzen gemäß Pflanzliste vorzunehmen. Die Gehölze sind zweireihig mit einem 
Pflanzabstand von 1,50 m zwischen und in den Reihen anzupflanzen. Alle 10m ist 
ein Baum zu pflanzen.  
Es verbleibt eine Biotopwertdifferenz von 20.821 WP. Diese Differenz ist über das 
Ökokonto der Gemeinde Lohra auszugleichen.  
 
 

2. Zuordnung der Maßnahmen nach § 9 (1a) BauGB 
2.1    Die festgesetzten Maßnahmen sind ausschließlich den Baumaßnahmen innerhalb des 

   Baugrundstücks zugeordnet. Öffentliche Baumaßnahmen finden nicht statt. 
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7.1

der Stadt Lollar

02.05.2012 gefasst.
Gemeindevertretung am

ALK- Daten

vom ........................... in Kraft.

17.3.2014 bis einschließlich 17.04.2014 öffentlich ausgelegt.
06.03.2014.

am ..........................
die Gemeindevertretung

  § 3(2) BauGB

Textliche Festsetzungen 
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